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zur Beteiligung der Bürger nach § 3 (1) BauGB  
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Nr. Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom: 

1 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd 
Müllnerstraße 59 
06667 Weißenfels 

07.02.2023 

2 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
Richard-Wagner-Str. 9 - 10 
06114 Halle (Saale) 

Keine Stellungnahme eingegangen. 
(Hinweis auf Stellungnahme des 

Landkreises – lfd. Nr. 6a vom 30.01.2023) 

3 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 
Köthener Str. 38 
06118 Halle (Saale) 

01.02.2023 

4 Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Regionalbereich Saale-Unstrut 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 

19.12.2022 

5 Landesstraßenbaubehörde  
Sachsen- Anhalt, Regionalbereich Süd 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle (Saale) 

16.02.2023 

6 Landkreis Saalekreis 
Planungsamt 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

18.02.2023 
30.01.2023 

7 Landesverwaltungsamt  
Sachsen-Anhalt  
Ernst-Kamieth-Str. 2 
06112 Halle (Saale) 

7a: 05.01.2023 
7b: 09.01.2023 
7c: 13.01.2023 

8 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-
Anhalt 
Außenstelle Halle, Referat 24 
Neustädter Passage 15 
06112 Halle (Saale) 
Per Mail: poststelle-mid@sachsen-anhalt.de 

03.02.2023 

9 Regionale Planungsgemeinschaft Halle 
Willy-Brandt-Straße 87 
06110 Halle (Saale) 

24.01.2023 

10 IHK Halle-Dessau  
Geschäftsstelle Halle 
Franckestraße 5 
06110 Halle (Saale) 

17.01.2023 

11 Polizeiinspektion Halle (Saale)  
Stabsbereich EKV - Verkehr 
Merseburger Straße 6 
06110 Halle (Saale) 

21.12.2022 

Ver-/ Entsorgungsträger 

12 MITNETZ GAS Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 
Industriestraße 10 
06184 Kabelsketal 

05.01.2023 

13 MITNETZ STROM 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
Magdeburger Straße 36 
06112 Halle (Saale) 

Keine Stellungnahme eingegangen 

14 Deutsche Telekom AG 
Netzproduktion GmbH 
Kaiserslauterer Straße 75 
06128 Halle (Saale) 

07.12.2022 

15 MIDEWA GmbH 
NL Saale-Weiße Elster 
Weißenfelser Straße 74 
06217 Merseburg 

13.12.2023 

16 Abwasserzweckverband Merseburg 
Bahnhofstraße 29a 
06258 Schkopau 

Keine Stellungnahme eingegangen 

17 50HERTZ TRANSMISSION GmbH 
Netzbetrieb 
Heidestraße 2 
10557 Berlin 

16.12.2023 

18 GDMcom GmbH 
Maximilianallee 04 
04129 Leipzig  

Keine Stellungnahme eingegangen 
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Nr. Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom: 

Nachbargemeinden 

19 Goethestadt Bad Lauchstädt 
Marktstraße 9 
06246 Bad Lauchstädt 

20.01.2023 

20 Stadt Halle (Saale) 
FB 61 
Neustädter Passage 18 
06122 Halle 

19.01.2023 

21 Gemeinde Kabelsketal 
Bauverwaltung 
Lange Straße 18 
06184 Kabelsketal 

14.12.2022 

22 Stadt Leuna 
Rathausstraße 1 
06237 Leuna 

03.01.2023 

23 Stadt Merseburg 
Stadtentwicklungsamt  
Lauchstädter Straße 1-3 
06217 Merseburg 

03.01.2023 

24 Stadt Mücheln  
Markt 1 
06249 Mücheln 

07.12.2022 

25 Stadt Schkeuditz 
Rathausplatz 3 
04435 Schkeuditz 

02.02.2023 

26 Gemeinde Teutschenthal 
Am Busch 19 
06179 Teutschenthal 

28.04.2022 

 

Bürger im Rahmen der öffentlichen Auslegung 

Nr. Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom: 

-- -- Keine Stellungnahmen eingegangen 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Fläche, die durch einen seit dem Jahr 1993 
rechtskräftigen Bebauungsplan überplant ist. Zwischenzeitlich ist der   
Ausgangsbebauungsplan zu ca. 78 % des Plangebietes umgesetzt. Auf der nördlichen 
Teilfläche (hier TG 1) war im Ausgangsbebauungsplan ein Sondergebiet Hotel 
festgesetzt, das noch nicht realisiert ist. Diese Fläche wurde bislang weiter als Acker 
genutzt. Die Errichtung eines Hotels auf der Grundlage der Festsetzungen des 
Bebauungsplanes wäre planungsrechtlich gesichert und jederzeit möglich gewesen. 
Jedoch ist eine Vermarktung auch der südlich gelegenen Gewerbegebiete nicht gelungen. 
Im Einklang mit der Energiepolitik des Bundes sind auf Teilflächen Photovoltaikanlagen 
errichtet worden. Ein weiterer Ausbau dieser Nutzung ist im Plangebiet auf der Grundlage 
der Festsetzungen des Ausgangsbebauungsplanes nicht möglich. Daher hat sich die 
Gemeinde entschieden, an der Festsetzung eines Sondergebietes Hotel nicht 
festzuhalten, da eine entsprechende Nachfrage nicht besteht. 
 
Ziel der vorliegenden Änderung ist es daher, auch für diese Fläche die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu 
schaffen.  
Dieser Ansatz wird durch die energiepolitischen Entwicklungen der letzten Jahre 
mitgetragen. Insbesondere liegen die Errichtung und der Betrieb von Erneuerbarer 
Energie-Anlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen 
Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausneutral ist, sollen 
die Erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 
Schutzgüterabwägungen eingebracht werden (§ 2 EEG 2023).  

 

1 



Seite 2 

 

 

Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Noch zu 1) 
Die Belange der Landwirtschaft wurden in das Änderungsverfahren mit einem besonderen 
Gewicht eingestellt. Die getätigten Ausführungen mit Blick auf die Inanspruchnahme 
landwirtschaftlichen Bodens für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen, wie 
über den hiesigen Bebauungsplan vorbereitet, ist die kontinuierliche 
planungskonzeptionelle Fortführung und Ausgestaltung der über den 
Flächennutzungsplan erfolgten Darstellung eines Sondergebietes Photovoltaik. Diese 
FNP-Flächenfestlegung erfolgte im gesamtgemeindlichen Interesse und wird nun über die 
verbindliche Bauleitplanung der Gemeinde Schkopau weiter ausgestaltet. 
 
 

 

Noch 
1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 

 

Noch 
1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 

 

Noch 
1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zur Regelung des Rückbaus der Photovoltaikanlagen sowie aller damit einhergehenden 
Maßnahmen einschließlich der Infrastruktur erfolgt der Abschluss einer 
Rückbauvereinbarung zwischen der Gemeinde Schkopau und dem Vorhabenträger. 
 
Rückbauregelungen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 
 

 

2 

Noch 
1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Gemeinderat erfolgte lediglich die Diskussion hinsichtlich einer möglichen 
„Doppelnutzung“, eine Festlegung zur Herstellung einer Agri-PV-Anlage wurde nicht 
getroffen. 
 
Zu 4) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind, wie auch im 
Ausgangsbebauungsplan vorgesehen, innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans festgesetzt und entsprechend zu realisieren.  
 
Zu 5) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um einen bereits rechtskräftigen und zum 
überwiegenden Teil entwickelten Bebauungsplan. Das Plangebiet ist bereits als PV-
Standort entwickelt und soll zukünftig im nördlichen Bereich um weitere PV-Anlagen 
ergänzt werden. Der seit dem 19.12.2018 rechtswirksame FNP weist für den gesamten 
Standort ein Sondergebiet Photovoltaik aus. Auf der Ebene des FNP erfolgte somit die 
Auseinandersetzung bezüglich der PV-Standorte innerhalb des Gemeindegebietes. 
Mit der Aufstellung des Teilbebauungsplans erfolgt die Anpassung der städtebaulichen 
Planungsziele (Sondergebiet Zweckbestimmung Photovoltaik) entsprechend der 
Ausweisungen des FNP Schkopau. Die Vorhabenumsetzung stellt eine Erweiterung des 
bereits etablierten und im FNP Schkopau festgelegten PV-Standortes dar. 
 

 

3 

4 

5 

6 



Seite 7 

 

 

Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 

 

Noch 
6 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
Zu 7) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das Teilgebiet 3 ist bereits mit PV-Modulen bebaut. Da unter den Modultischen eine 
Vegetationsdecke ausgebildet ist, werden Erosionen vermieden oder zumindest erheblich 
gemindert. Unter Pkt. 2.1.2.2 im Umweltbericht wird die Erosionsgefährdung in die 
Umweltprüfung eingestellt. 
 

Zu 8) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

Noch 
6 

7 

8 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

Zu 1) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-

dung nicht erforderlich. 
 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 2) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-
dung nicht erforderlich. 
 

 

Noch 
1 

2 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-
dung nicht erforderlich. 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Der gesetzlich festgeschriebenen Anbauverbotszone entlang der Bundesstraße B 6 und 
der Landesstraße L 170 sind bereits nachrichtlich in den Bebauungsplan wiedergegeben.  

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird einer Bebauung innerhalb der Anbaubeschränkungszone bis zu 40 m seitens der 
Straßenbauverwaltung zugestimmt.  
 
Zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis ist im Rahmen der Vorhabenplanung und -umsetzung zu beachten. 
 

Zu4) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis ist im Rahmen der Vorhaben- und Erschließungsplanung bzw. bei der 
Vorhabenumsetzung zu berücksichtigen. 
 

 

Noch 
1 

2 

3 

4 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 

Zu 1) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-
dung nicht erforderlich. 
 

Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan ist bereits zu einem großen Anteil durch großflächige PV-Anlagen 
belegt. Mit der Aufstellung des Teilbebauungsplans erfolgt keine zusätzliche Entwicklung 
eines Standortes für großflächige PV-Anlagen im Gemeindegebiet sondern lediglich eine 
Erweiterung der bestehenden PV-Anlage. 
Das städtebauliche Ziel der Errichtung von PV-Anlagen am Standort Ermlitz ist bereits im 
rechtswirksamen FNP Schkopau mittels Sondergebiet Zweckbestimmung Photovoltaik 
festgelegt. Auf der Ebene des FNP erfolgte somit die Auseinandersetzung bezüglich der 
PV-Standorte innerhalb des Gemeindegebietes. 
Demnach ist das Vorliegen eines gesamtgemeindlichen Konzeptes zur Erweiterung des 
Standortes „Solarpark Ermlitz“ als Nachweis und Standortbestätigung nicht zwingend 
erforderlich. 
Ein entsprechendes Konzept wird zu gegebenem Zeitpunkt durch die Gemeinde Schkopau 
erarbeitet. In diesem findet das Vorhaben Bebauungsplan Nr. 3/20.1 Berücksichtigung. 
 

Zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Pkt. 3.1 wird entsprechend aktualisiert. 
 

 

1 

2 

3 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 4) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Vorliegen eines gesamtgemeindlichen Konzeptes zur Errichtung von 
Photovoltaikanlage als Nachweis und Standortbestätigung ist für vorliegende Planung nicht 
zwingend erforderlich. 
Ein entsprechendes Konzept wird zu gegebenem Zeitpunkt durch die Gemeinde Schkopau 
erarbeitet. In diesem findet das Vorhaben Bebauungsplan Nr. 3/20.1 Berücksichtigung. 
 

Zu 5) Die allgemeine Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 

 
Zu 6) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Planzeichnung wird um die Verfahrensvermerke ergänzt.  
Der Hinweis zur BauNVO wird um die Worte „aktuell geltenden“ ergänzt.  
 
Zu 7) Die allgemeine Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 

Zu 8) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Begründung wird zugestimmt. 
 
Zu 9) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die zitierten gesetzlichen Vorschriften werden geprüft und, sofern notwendig, aktualisiert. 
 
Zu 10) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Belange des Denkmalschutzes sind bereits in der Begründung enthalten. 
 

 

noch
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 11) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis ist im Rahmen der Vorhaben- und Erschließungsplanung zu berücksichtigen. 
 

Zu 12) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Auf der Planzeichnung ist bereits der Hinweis bezüglichen Kampfmittelverdachtsflächen 
enthalten. Der Hinweis wird entsprechend der Einstufung des Teilgebietes 1 als 
Kampfmittelverdachtsfläche angepasst.  
Die vorgebrachten Hinweise zur allgemeinen Gefahrenabwehr sind im Rahmen der 
Vorhabenumsetzung zu berücksichtigen. 
 
 

 

11 

12 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 13) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise sind im Rahmen der Vorhaben- und Erschließungsplanung sowie 
Vorhabenumsetzung zu berücksichtigen. 
 
 
 

 

Noch 
12 

13 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
Zu 14) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-
dung nicht erforderlich. 
 
Zu 15) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In die Begründung wurde als Teil B der Umweltbericht eingefügt. Belange des 
Artenschutzes wurden im Rahmen eines Artenschutzfachbeitrages geprüft, die Ergebnisse 
wurden in den Entwurf des Bebauungsplanes übernommen. 
 
Zu 16) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Die Bewertung der Biotoptypen wird geprüft. Die im Ergebnis der Prüfung gewählten 
Ansätze bzw. Interpolationen werden im Umweltbericht unter Pkt. 2.3.7 begründet. 
 

Zu 17) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Die geschützten Biotope werden nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. 
Außerdem wird in den textlichen Festsetzungen der Schutzstatus berücksichtigt. 
 
 

 

14 

15 

16 

17 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 18) Die allgemeine Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 

Zu 19) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Die Belange des Bodenschutzes wurden in die Umweltprüfung (vgl. Umweltbericht Teil B 
der Begründung) eingestellt. 
 

 

18 

19 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6a 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Hinweis auf das archäologische Kulturdenkmal wird unter Pkt. 8.2 nachrichtlich 
ergänzt. Darüber hinaus wird der Hinweis auf der Planzeichnung aufgenommen. 
 
Der Hinweis auf Einhaltung der gesetzlichen Melde- und Sicherungspflicht gemäß DSchG 
LSA ist bereits in der Planunterlage enthalten. 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6a 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 

 

Noch 
1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6a 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 

 

Noch 
1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6a 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 

Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis ist im Rahmen der Vorhabenumsetzung zu berücksichtigen. 
 

 

Noch 
1 

2 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6a 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 

 

Noch 
2 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 7a 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Landkreis Saalekreis und damit die Untere Naturschutzbehörde wurde separat zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert (vgl. lfd. Nr. 6 der Versandliste). 
 

Zu 2) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

1 

2 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 7b 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

Zu 1) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-

dung nicht erforderlich. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Landkreis Saalekreis und damit die Untere Immissionsschutzbehörde wurde separat 
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert (vgl. lfd. Nr. 6 der Versandliste). 
 
Zu 3) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

1 

2 

3 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 7c 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

Zu 1) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-

dung nicht erforderlich. 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die allgemeine Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

Zu 2) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-

dung nicht erforderlich. 
 
 
 

 

Noch 
1 

2 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Regionale Planungsgemeinschaft Halle wurde separat zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert (vgl. lfd. Nr. 9 der Versandliste). 
 

Zu 4) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 5) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Nach Erlangung der Rechtskraft erfolgt die Übergabe der geforderten Unterlagen. 
Das MIV wird im weiteren Verfahren beteiligt. 
 

 

5 

3 

4 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

Zu 2) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-

dung nicht erforderlich. 
 

Zu 3) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

2 

Noch 
1 

3 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 10 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine Fläche, die bereits zu einem 
großen Anteil (mehr als 50%) durch großflächige PV-Anlagen überbaut ist. Damit entspricht 
der Charakter der Baufläche nicht mehr einer gewerblichen Baufläche sondern einem 
Sondergebiet Zweckbestimmung Photovoltaikanlage.  
Im Rahmen der Flächennutzungsplanung (rechtswirksamer FNP seit dem 19.12.2018) 
sowie der hier vorgenommenen Auseinandersetzung hinsichtlich des 
Gewerbeflächenbedarfes wurde dieser Umstand bereits berücksichtigt. Im Ergebnis wurde 
festgestellt, dass im Gemeindegebiet Schkopau in den bestehenden rechtskräftigen B-
Plänen (ohne Beachtung des vorliegenden und zum überwiegenden Teil mit PV-Anlagen 
überbauten B-Planes) noch ausreichend gewerbliche Bauflächen für eine weitere 
Entwicklung zur Verfügung stehen.  
Somit wurde bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanung der vorliegende B-Plan als 
Sondergebiet Zweckbestimmung Photovoltaik dargestellt. 
Im Rahmen des FNP-Aufstellungsverfahrens wurde auch mit Ausweisung des 
vorliegenden B-Planes als Sondergebiet Zweckbestimmung Photovoltaik kein 
Ausgleichserfordernis ermittelt und besteht demnach auch im Rahmen des vorliegenden 
B-Planverfahrens nicht. 
 
Zu 2) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-
dung nicht erforderlich. 
 
 

 

1 

2 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

Zu 1) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-

dung nicht erforderlich. 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Nach Prüfung des Sachverhaltes erfolgt die nachrichtliche Übernahme des Verlaufs der 
Gashochdruckleitung sowie der Gasmitteldruckleitung in die Planzeichnung. Der genannte 
Schutzstreifen wird durch das entsprechende Planzeichen gekennzeichnet. 
Die Begründung wird unter Pkt. 5.4 sowie Pkt. 7.6 ergänzt.  
 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis ist im Rahmen der Rahmen der Vorhaben- und Erschließungsplanung sowie 
Vorhabenumsetzung zu berücksichtigen. 
 
 

 

2 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Nach Prüfung des Sachverhalts erfolgt die nachrichtliche Übernahme der 
Telekommunikationslinie in die Planzeichnung. 
 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 15 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Sachverhalt wurde geprüft. Die Leitung verläuft außerhalb des Geltungsbereiches des 
vorliegenden Teilbebauungsplans  
Es erfolgt jedoch die nachrichtliche Darstellung des Anlagenverlaufs in der Planzeichnung. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis ist im Rahmen der Vorhaben- und Erschließungsplanung sowie 
Vorhabenumsetzung zu berücksichtigen. 
 

 

1 

2 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 15 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 

 

Noch 
2 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 17 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Da keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine Abwägungsentschei-
dung nicht erforderlich. 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 19 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Da seitens der Goethestadt Bad Lauchstädt keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 20 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Da seitens der Stadt Halle (Saale) keine Einwände gegen die Planung bestehen, 
ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 21 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Da seitens der Gemeinde Kabelsketal keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Nach Prüfung des Sachverhaltes wurde festgestellt, dass bereits im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3/18 „Airportpark 2“ im Ortsteil Ermlitz, nördlich der B 
6, durch die Gemeinde Schkopau geprüft wurde, ob die Einhaltung der Hilfsfrist durch die 
Freiwillige Feuerwehr Ermlitz sichergestellt werden kann. Hierzu wurde ein Gutachten 
erstellt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass unter Beachtung der Ausrückzeiten 
und der Fahrwege die Schutzziele des Brandschutzbedarfsplanes und der Vorgaben des 
Landes Sachsen-Anhalt erreicht werden. 
Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse ist die Erreichung des vorliegenden 
Plangebietes, südlich der B 6 gelegen und damit in kürzerer Zeit von Ermlitz aus erreichbar, 
durch die Freiwillige Feuerwehr Ermlitz sichergestellt. 
 

 

1 

2 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 22 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Da seitens der Stadt Leuna keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 23 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Da seitens der Stadt Merseburg keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Landkreis Saalekreis wurde separat zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
(vgl. lfd. Nr. 6 der Versandliste). 
 

 

1 

2 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 24 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 25 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Da seitens der Großen Kreisstadt Schkeuditz keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 

 

1 
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Gemeinde Schkopau   Vorentwurf 
Teilbebauungsplan Nr. 3/20.1 „Solarpark Ermlitz“, OT Ermlitz 

Lfd. Nr. der Versandliste 26 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Da seitens der Gemeinde Teutschenthal keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 

 

1 


